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kraft abgestuft die Bundeskasse alimentie-
ren mussten. Zug war in den untersten Rän-
gen eingestuft.

Eine neue Geldquelle
Anders als vor 1798 verfügte der Kanton 
Zug seit 1803 aber auch über eigene Ein-
nahmen. Zu den wichtigen zählten die 
Grenzzölle. Vor 1798 hatte nur die Stadt 
Zug Zölle erhoben. Danach wurde das Zoll-
regal von der Helvetischen Republik bean-
sprucht. 1803 fiel es sozusagen als Erb-
schaft an den Kanton, der die alten Zoll- 
stätten wieder eröffnete und neue hinzu-
fügte. Sehr ertragreich waren die Zölle al-
lerdings nicht. Die meisten Zollstellen hat-
ten hauptsächlich die Aufgabe, staatliche 
Präsenz zu zeigen.
Bedeutendster Zollposten war jener bei 
der Sinser Reussbrücke. Da die Stadt Zug 
keine Zölle mehr beziehen konnte, ver-
kaufte sie 1804 das für sie nutzlos gewor-
dende Zollhaus, zugleich eine Wirtschaft, 
mit Nebengebäuden an den Kanton, der 
damit vermutlich erstmals eine eigene Lie-
genschaft erwarb. 1812 erstellte er zudem 
an dieser Stelle sein erstes grosses Bau-
werk, eine neue hölzerne Brücke, die dort 
noch heute über die Reuss ins Freiamt 
führt. 
Das Zollhaus blieb nicht sehr lange in kan-
tonalem Besitz. Die Bundesverfassung von 
1848 hob alle Binnenzölle auf. 1852 ver-
kaufte der Kanton seine nun auch für ihn 
nutzlos gewordene «Staatsdomäne» an der 
Sinserbrücke an eine Privatperson. Bis 

heute befindet sich das so genannte Zoll-
hus – immer noch ein Gasthaus – in priva-
tem Besitz.

Rückkauf der Staatsdomäne
Die einstige Staatsdomäne Wildenburg da-
gegen kehrte ins kantonale Eigentum zu-
rück. 1803 war sie an den Baarer Gemein-
depräsidenten Andermatt verkauft und 
danach von Generation zu Generation ver-
erbt worden, bis die Wildenburg schliess-
lich im Eigentum seines Ururenkels Oth-
mar Andermatt stand, ebenfalls Baarer 
Gemeindepräsident und zudem Ständerat. 
Mittlerweile wurden Burgruinen nicht mehr 
als unnütze Überreste längst vergangener 
Zeiten betrachtet, sondern galten als wert-
volle kulturhistorische Zeugen, die auch in 
ihrem ruinösen Zustand zu erhalten waren. 
1938 hatte man die Burgruine ausgegra-
ben und restauriert. Zwar stand sie von 
nun an unter eidgenössischem Denkmal-
schutz, dauerhaft sicher war die auf einem 
brüchigen Geländesporn zwischen Lorze 
und Schwarzenbach stehende Anlage aber 
nicht. Teile rutschten ins Tobel, die ganze 
Burg war gefährdet. Eine Gesamtsanierung 

kulturhistorische Wert der Burg, von der 
man fälschlicherweise annahm, sie sei in 
den so genannten eidgenössischen Frei-
heitskriegen zerstört worden. Sehr wahr-
scheinlich wurde sie von den Burgherren 
ganz unheroisch aufgegeben.

Alte Abhängigkeit von den Gemeinden
Für den tristen Zustand der Kantonsfinan-
zen waren für einmal nicht die Franzosen 
verantwortlich, die 1798 die Alte Eidge-
nossenschaft erobert und sich an ihrem 
Reichtum bedient hatten, sondern nur die 
früheren Verhältnisse wieder erreicht. In 
der Alten Eidgenossenschaft war der Kan-
ton bloss eine kraftlose Organisation sei-
ner einzelnen Teile, der freien Gemeinden 
Ägeri, Menzingen und Baar sowie der Stadt 
Zug, die ein eigenes Vogteigebiet beherr-
schte. Das Rathaus, in der sich die kanto-
nale Obrigkeit versammelte, gehörte der 
Stadt Zug, ebenso das Zeughaus. Die 
Staatskanzlei war jeweils dort, wo der 
Landschreiber wohnte. Der Kanton hatte 
kein Staatsvermögen und kaum eigene 
Einnahmen. Brauchte er Geld, musste er 
an die Gemeinden gelangen. 
Nach 1803 galt dieses System erneut. Be-
nötigte der Kanton Geld, berechnete er 
den aktuellen Bedarf, der dann von den 
einzelnen Gemeinden nach Massgabe ih-
rer Grösse gedeckt wurde. Die als Staa-
tenbund organisierte Eidgenossenschaft 
erhielt übrigens ihre Einnahmen nach ei-
nem ähnlichen Prinzip von den Kantonen, 
die nach ihrer wirtschaftichen Leistungs-

Heute ist der Kanton Zug Eigentümer zahlreicher Liegenschaften, die er entwe-
der als Verwaltungsvermögen zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt oder als 
veräusserbares Finanzvermögen bewirtschaftet. Zu Beginn seiner Existenz als 
modernes Staatswesen 1803 konnte er kaum etwas sein Eigen nennen.

Die ersten «Staatsdomänen»

Als der Kanton Zug 1803 nach fünf Jahren 
als unselbständige Verwaltungseinheit der 
Helvetischen Republik wieder seine Sou-
veränität erlangte, konnte sich der Land-
schreiber, der Verwalter der kantonalen Fi-
nanzen, rasch und einfach einen Überblick 
über das Kantonsvermögen verschaffen: 
In der Kasse lagen nicht mehr als 126 Fran-
ken. Das Sachvermögen – darunter einige 
alte, unbrauchbare Kanonen – war kaum 
der Rede wert. Der kantonale Grundbesitz 
beschränkte sich auf einzelne Strassenzü-
ge sowie auf einige Hektaren Wald und 
Schutthalden im Lorzentobel auf dem Ge-
biet der Gemeinden Baar und Menzingen. 
Dieses Land hatte den zum Unterhalt der 
Lorzenverbauungen und der alten, hölzer-
nen Brücke aus der Mitte des 18. Jahrhun-
derts verpflichteten Gemeinden Baumate-
rial geliefert, war 1798 von der zen- 
tralstaatlich organisierten Helvetischen 
Republik als Nationalvermögen eingezo-
gen worden und fiel 1803 sozusagen als 
Morgengabe an den wieder entstandenen 
Kanton. 
Da auch die Ruine der Wildenburg dazu ge-
hörte, wurde die vermutlich erste kantona-
le Liegenschaft auch etwas grossspurig 
«Staatsdomäne Wildenburg» genannt. Die-
se Domäne brachte allerdings wenig ein. 
Um die leere Kantonskasse etwas zu füllen, 
wurde sie deshalb schon Ende 1803 gröss-
tenteils versteigert. Käufer der Parzelle mit 
der Burgruine war der Baarer Gemeinde-
präsident und spätere Landammann Franz 
Josef Andermatt. Noch kein Thema war der 
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war dringend nötig, einem privaten Eigen-
tümer aber nicht zuzumuten. 1978 über-
nahm deshalb der Kanton seine einstige 
Staatsdomäne wieder zu Eigentum, um die 
Ruine fachgerecht zu restaurieren – was 
ihm niemals in den Sinn gekommen wäre, 
als er 1803 die Burg erstmals zu Eigentum 
erhielt.
Der Kantonsrat stimmte 1981 der Restau-
rierung knapp zu, unterstellte die Vorlage 
aber der Volksabstimmung. Nach einer 
überraschend heftigen Debatte, in der die 
Gegner die Wildenburg als «Steinhaufen» 
abqualifizierten und deshalb von den Be-
fürwortern als kulturlos geschmäht wur-
den, siegten die «Raubritter» – auch dies 
eine Bezeichnung für die Gegner. Dennoch 
steht die älteste Zuger «Staatsdomäne» 
weiterhin auf ihrem bröckeligen Gelände-
sporn, da ein eigens zu diesem Zweck ge-
gründeter Verein die Sanierung übernahm 
und damit eine Arbeit leistete, die auch 
dem Kanton als Burgherrn gut angestan-
den wäre.
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Die Ruine der Wildenburg in einer 1821 publizierten Lithographie.


